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Protokoll der 1. Sitzung der Gemeindeversammlung 

Datum 

Ort 

Zeit 

Mittwoch, 21. Juni 2023 

Gemeindesaal

20.00 – 21.10 Uhr 

Vorsitz Rainer Odermatt, Gemeindepräsident 

Protokoll Jürgen Sulger, Gemeindeschreiber 

Stimmberechtigte Personen laut Stimmregister 5’839 

Anwesend stimmberechtigte Personen 144 

Stimmenzählende Arbnora Tafa, Leitung Wahlbüro 
Personen Doris Ackermann, Mitglied Wahlbüro 

Gina Herren Frei, Mitglied Wahlbüro 
Lucia Probst, Mitglied Wahlbüro 
Erika Würzer, Mitglied Wahlbüro 



2 

Begrüssung und Konstituierung 
 
Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, begrüsst die Anwesenden sowie Philippa Schmidt, journalis-
tische Vertretung der Zürichsee-Zeitung. 
 
Die Einladung für die Gemeindeversammlung ist innerhalb der gesetzlichen Frist und unter Bekannt-
gabe der Traktanden und den notwendigen Unterlagen im amtlichen Publikationsorgan, der Ge-
meinde-Homepage (und im Schaukasten), publiziert worden. Zudem waren die Akten während der 
vorgeschriebenen Zeit auch am Schalter der Einwohnerdienste einsehbar. 
 
Für die heutige Versammlung haben die Stimmberechtigten erstmals einen Flyer erhalten, worin die 
wichtigsten Informationen gekürzt enthalten waren. Dadurch konnte auf den Druck der umfassenden 
Broschüre verzichtet werden. Man hat damit Geld eingespart und einen Beitrag für die Ökologie ge-
leistet. Vom Angebot, die rund 200seitige Broschüre zu bestellen, machten nur wenige Personen Ge-
brauch. 
 
Die nicht-stimmberechtigten Anwesenden werden gebeten, sich in die Empore zu begeben. 
 
Die vom Wahlbüro anwesenden 
- Arbnora Tafa, Leitung Wahlbüro 
- Doris Ackermann, Kanalweg 7, Feldbach 
- Gina Herren Frei, Eichwisweg 22 
- Lucia Probst, Eichtalstrasse 21 
- Erika Würzer, Haldenweg 9 
 
werden als Stimmenzählerinnen vorgeschlagen und gewählt. Sie stellen die Anwesenheit von 144 
Stimmberechtigten fest. 
 
Die nachfolgende Traktandenliste wird genehmigt. 
1. Jahresrechnung und Geschäftsbericht 2022 
2. Einzelinitiative von Thomas Müller, Breitlenstrasse 8, Hombrechtikon, Einführung von Tempo 30 

im "Quartier Breitlen" 
 
Gemäss Ausführungen von Rainer Odermatt sind Natel-Aufnahmen verboten und sollte es zu verfah-
renstechnischen Fragen kommen, würde er sich erlauben, die Versammlung für kurze Zeit zu unter-
brechen. Das Protokoll wird durch Gemeindeschreiber Jürgen Sulger erstellt, das sowohl die Be-
schlüsse als auch die einzelnen Wortmeldungen enthalten wird. Dafür werden Tonaufnahmen ge-
macht, die nach Rechtskraft der Gemeindeversammlungs-Beschlüsse wieder gelöscht werden. 
 
Rainer Odermatt bittet allfällige Rednerinnen bzw. Redner nach vorne zu kommen, den Vor- und 
Nachnamen mitzuteilen und sich sachlich und klar verständlich auszudrücken. Die Voten sind kurz zu 
halten (maximal 5 Minuten) und die Inhalte haben sich nur mit den vorliegenden Themen zu befassen. 
Zwischenrufe oder Applaus während oder nach den Diskussionsbeiträgen sind grundsätzlich fehl am 
Platz. Sollte jemand mit einer Abstimmung oder der Geschäftsführung nicht einverstanden sein, so 
hätte er dies sofort zu melden. 
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1 10.06 Jahresrechnungen, Inventare 
 Jahresrechnung 2022 
 
 

Antrag: 
 

1. Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen 
Gemeinde Hombrechtikon genehmigt. 
 

2. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 7'198'070.01 ab. 
 

3. Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon weist folgende Eckdaten aus: 
 
Erfolgsrechnung  Gesamtaufwand  CHF  56'670'822.18 
 Gesamtertrag  CHF  63'868'892.19 
 Ertragsüberschuss  CHF 7'198'070.01 
 
Investitionsrechnung 
Verwaltungsvermögen  Ausgaben Verwaltungsvermögen  CHF  5'694'474.53 
 Einnahmen Verwaltungsvermögen  CHF  1'192'371.58 
 Nettoinvestitionen  CHF 4'502'102.95 
 
Investitionsrechnung 
Finanzvermögen  Ausgaben Finanzvermögen  CHF  805'746.34 
 Einnahmen Finanzvermögen  CHF  - 
 Nettoinvestitionen  CHF  805'746.34 
 
Bilanz  Bilanzsumme  CHF 135'488'259.32 
 
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch 
erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 76'177'278.39 
 

4. Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die 
Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon zu genehmigen. 
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Jahresrechnung – Finanzbericht 
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Jahresrechnung – Details zum Finanzbericht 
 

 
 

 
 



17 

 
 
 

 
 



18 

 
 
 

 
 



19 

 
 

 
 



20 

 
 

 
 
 
 



21 

 
 

 
 



22 

 
 

 
 



23 

 
 

 
 



24 

 
 

 
 



25 

 
 

 
 



26 

 
 

 
 



27 

 
 

 
 



28 

 
 

 
 



29 

 
 

 
 



30 

 
 

 
 
  



31 

 

 

 
 



32 

 
 

 
 

 
 



33 

 
 

 
 



34 

 
 

 
 



35 

 
 
  



36 

 
 

 
 



37 

 
 
 

 
 



38 

 
 

 
 



39 

 
 

 
  



40 

 
 

 
 



41 

 
 

 
 



42 

 
 

 
 



43 

 
 

 
 
 



44 

 
 

 
 



45 

 
 
 

 



46 

 
 

 
 



47 

 
 

 
  



48 

Daniel Wenger, Ressortvorstand Finanzen+Steuern, erläutert den Antrag im Sinne der Ausführungen 
in der Aktenauflage und mit seiner Powerpoint-Präsentation (siehe vorstehend Seiten 36 bis 47). 
 
RGPK-Präsident Alex Hauenstein weist auf eine Zahl besonders hin, nämlich auf die Zahl 2'109. Bei 
dieser Zahl handelt es sich um die Anzahl Zeilen im Kontoplan der Gemeinde. Darunter befinden sich 
unzählige Buchungen und Belege. Die Aufgabe der RGPK besteht darin, diese zu kontrollieren auf die 
Richtigkeit und die politische Korrektheit zu kontrollieren. Dies könne nur in Teamarbeit geleistet wer-
den. Fazit: Das Budget ist in vielen Teilen sehr genau und diszipliniert eingehalten worden. Obwohl es 
grössere Abweichungen gegeben hat (Anmerkung: man könne diese auch kaum verhindern) wurden 
sie sehr effizient und plausibel begründet. Die zusätzlichen Fragen der RGPK-Mitglieder sind sowohl 
vom Gemeinderat als auch von der Verwaltung sehr schnell beantwortet worden. Im Namen der 
RGPK bedankt sich Alex Hauenstein herzlich bei den Gemeinderatsmitgliedern und bei der Verwal-
tung für die Zusammenarbeit und die Effizienz. Er bittet, den gemeinderätlichen Antrag zu genehmi-
gen. 
 
Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, bedankt sich für den Abschied als auch für die Wertschät-
zung. Auch von Seiten des Gemeinderates gibt es ein dickes Lob für die Arbeiten und die Zusammen-
arbeit mit den Mitgliedern der RGPK. 
 
 
Diskussion 
 
Stephan Gafner, Blumenbergweg 1, weist darauf hin, dass es nur den Steuerzahlerinnen und Steu-
erzahlern zu verdanken ist, dass dieses tolle Ergebnis zustande gekommen ist. Selbstverständlich 
hatte auch die SVP-Ortspartei grosse Freude über dieses sehr positive Ergebnis. Sie waren schon im 
Jahr 2018 erfreut, als die Gemeinde einen Aufwandüberschuss von CHF 4'253’000 auswies. Gleiches 
im Jahr 2019 mit einem Plus von CHF 8'339’000. Und im Jahr 2020 mit plus CHF 2'731’000. Und 
dann im Jahr 2021 mit CHF 5'198’000. Aber jedes Jahr im Dezember hört man vom Gemeinderat das 
gleiche Gejammer, Hombrechtikon sei das Armenhaus des Bezirks: Man könne sich keine Steuersen-
kung leisten. Das aktuelle Ergebnis und diejenigen der Vorjahre sprechen jedoch ganz klar eine an-
dere Sprache. Er erklärt, dass sich Hombrechtikon ohne weiteres Steuersenkungen leisten kann. Dies 
ist letztes Jahr mit 3 Prozent geschehen – immerhin ein toller Anfang. Fazit: Die SVP unterstützt 
selbstverständlich den gemeinderätlichen Antrag. Er stellt in Aussicht, dass die SVP im Dezember 
nicht schweigen und auch nicht locker lassen wird, erneut eine Steuersenkung zu fordern. Das Ziel ist 
105 Prozent, das in mittelbarer Zeit zu erreichen sei. 
 
Das Wort wird nicht mehr verlangt. 
 
 
Abstimmung 
 
Die gemeinderätliche Vorlage wird ohne Gegenstimmen genehmigt. 
 
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst: 
 
1. Die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon 

werden im Sinne der Antragstellung (siehe vorstehend Seite 3) genehmigt. 

2. Protokollauszug an: 
- RGPK-Mitglieder (Pixas) 
- Finanzabteilung (2) 
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2 10.06 Jahresrechnungen, Inventare 
 Geschäftsbericht 2022 
 
 

Antrag: 
 

1. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Geschäftsbericht 2022 (Version Mai 
2023; siehe Seiten 49 bis 61) zu genehmigen. 
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RGPK-Präsident Alex Hauenstein informiert, dass der Gemeinderat mit der Einführung der RGPK 
neu verpflichtet worden ist, einen Geschäftsbericht zu erstellen. Er empfiehlt allen Anwesenden, die 
den Geschäftsbericht noch nicht angeschaut haben, dies nachzuholen. Der Bericht zeige sehr ein-
drücklich, einfach und übersichtlich, was die Behörden und die Verwaltung alles gemacht haben, wie 
sich die Gemeinde entwickelte und entwickeln wird. Als RGPK-Präsident gratuliert er dem Gemeinde-
rat und dem Gemeindeschreiber herzlich für den seines Erachtens annähernd perfekten Geschäftsbe-
richt. Die RGPK empfiehlt den Anwesenden, den Geschäftsbericht 2022 zu genehmigen. 
 
 
Diskussion 
 
Das Wort wird nicht verlangt. 
 
 
Abstimmung 
 
Der gemeinderätliche Antrag wird mit einer Gegenstimme gutgeheissen. 
 
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst: 
 
1. Der Geschäftsbericht 2022 (Version Mai 2023; siehe vorstehende Seiten 49 bis 61) wird geneh-

migt. 
 

2. Protokollauszug an: 
- RGPK-Mitglieder (Pixas) 
- Finanzabteilung (2) 
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3 16.04.1 Initiativen, Anfragen 
 Einzelinitiative von Thomas Müller, Breitlenstrasse 8, Hombrechtikon 

Einführung von Tempo 30 im «Quartier Breitlen» 
 
 

Antrag des Initianten: 
 
Der in der Gemeinde Hombrechtikon wohnhafte unterzeichnende stimmberechtigte Initiant (Thomas 
Müller, Breitlenstrasse 8, Hombrechtikon) stellt gestützt auf §§ 146 ff. des Gesetzes über die politi-
schen Rechte in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs folgendes Begehren: 
 
1. Die Gemeinde Hombrechtikon soll für das «Quartier Breitlen» Tempo 30 einführen. 
 
Auszug Initiativtext: 
 
«Mit Ihrer Antwort vom 24.8.21 auf mein Begehren vom 12.8.21 für Tempo 30 im «Quartier Breitlen», 
welches von 48 Mitunterzeichnenden unterstützt wurde, weisen Sie auf die Möglichkeit hin, Tempo 30 
im Quartier via Einzelinitiative zu beantragen und es so zur Abstimmung durch die Gemeindever-
sammlung zu bringen. Was der Unterzeichnende hiermit tut: 
 
Initiative 
Der Unterzeichnende ergreift mit dem vorliegenden Schreiben die Initiative für Tempo 30 im «Quartier 
Breitlen». 
 
Abgrenzung 
Mit «Quartier Breitlen» werden in diesem Zusammenhang die Breitlen-, Altersheim-, Obstgarten- und 
der untere Teil der Waffenplatzstrasse bezeichnet. Einen konkreten Vorschlag für die auf Tempo 30 
zu beschränkenden Strassenabschnitte finden Sie in der Beilage 
 
Begründung 
Folgende Argumente sprechen für die Errichtung einer Tempo 30 Zone im genannten Quartier 
- Aufgrund der Nähe des Alterszentrums Breitlen zirkulieren viele betagte Menschen auf den be-

sagten Strassen 
 

- Viele Bewohner des Alterszentrums, auch solche mit Rollatoren, Rollstühlen oder welche schlecht 
zu Fuss sind, queren die Altersheimstrasse zur Breitlenstrasse 

 
- Über die Altersheim- und Breitlenstrasse führt ein offizieller Wanderweg 

 
- Die Altersheimstrasse ist einer der Haupt-Fussgängerwege zum/vom Lützelsee 

 
- Der Autoverkehr i. Z. mit dem Hofladen Breitlen nimmt stetig zu, eine weitere Zunahme ist durch 

die Erweiterung des Hofs und mit dem Ausbau des Alterszentrums zu erwarten 
 

- Aufgrund der Nähe des Kindergarten Breitlen zirkulieren auch viele Kinder im Quartier 
 

- Die im Planausschnitt markierten Strassen sind reine Zubringerstrassen für das Quartier und bie-
ten keine Durchfahrtsmöglichkeit (Sackgasse) 
 

- Die Parkplätze entlang der Altersheimstrasse auf Höhe Hof Breitlen erlauben an der Stelle keinen 
Wechselverkehr, was jedoch die meisten Autofahrer nicht davon abhält, danach wieder Vollgas zu 
geben, was eine zusätzliche Lärmbelastung im Quartier darstellt  
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Kontext 
An unseren vorherigen Wohnorten in vergleichbaren Wohnquartieren in Winterthur (Mythenstrasse, 
1996-2004) und Elsau (Obere Egg, 2004-2020) gilt schon seit vielen Jahren Tempo 30, an der My-
thenstrasse mittlerweile sogar Tempo 20 (Begegnungszone). Im Vergleich dazu hat Hombrechtikon in 
den Wohnquartieren eine unterdurchschnittliche Abdeckung mit Tempo 30. 
 
Das Umwelt- und Sicherheitsbewusstsein hat in der Bevölkerung in den letzten Jahren stark zuge-
nommen. Die vorliegende Initiative liefert zudem einen Beitrag zur Entwicklung der Gemeinde wie sie 
im Leitbild von Hombrechtikon in den Bereichen Lebensraum' und 'Sicherheit' aufgezeigt wird. 
 
Als Zeitpunkt, dieses Begehren an einer der kommenden Gemeindeversammlungen vorzulegen, 
schlage ich den 22.3.23 vor (am 14.12.22, dem Datum der nächsten Gemeindeversammlung bin ich 
abwesend). Besten Dank für eine entsprechende Berücksichtigung in der Agenda!».» 
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Beleuchtender Bericht 
 
Der Gemeinderat Hombrechtikon hat an seiner Sitzung vom 15. November 2022 wie folgt festgestellt 
(auszugsweise): 
 
Materielles 
- Nach den neuesten Ausführungen des Bundesrates vom 24. August 2022 ist es auf nicht ver-

kehrsorientierten Strassen nicht mehr notwendig, für die Einführung einer Tempo 30 Zone ein ver-
kehrstechnisches Gutachten erstellen zu müssen. Das vom Initianten bezeichnete Gebiet erfüllt 
diese Anforderung: Das in Frage stehende Gebiet kann als geschlossenes Quartier ohne Durch-
gangsstrassen betrachtet werden. Es ist mit der Altersheim-, Waffenplatz- und Breitlenstrasse und 
der Sackgasse Obstgartenstrasse klar abgegrenzt. Sollten die Hombrechtiker Stimmberechtigten 
die vorliegende Initiative annehmen, so wird dafür kein verkehrstechnisches Gutachten benötigt. 

 
- Im Quartier Breitlen leben auch Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims mit teils einge-

schränkter Mobilität. Ebenso zirkulieren Kinder zum nahegelegenen Kindergarten und verschie-
dene Personengruppen benützen den offiziellen Wanderweg und bevölkern einige Strassenab-
schnitte. Die Altersheimstrasse ist der Haupt-Fussgängerweg zum nahegelegenen Erholungsge-
biet am Lützelsee. Die Parkplätze entlang der Altersheimstrasse fördern die Übersichtlichkeit auf 
der Strasse nicht und verhindern den ordentlichen Wechselverkehr schon heute. 

 
- Gemäss Abklärungen des Ressorts Tiefbau und Werke liessen sich die zu treffenden Massnah-

men für die Einführung einer Tempo 30 Zone mit verhältnismässig geringem Aufwand von rund 
CHF 10'000 umsetzen. Bei den Einlenkern Oetwiler- zur Altersheimstrasse und Rüti- zur Breit-
lenstrasse würde je ein Eingangstor mit der Tempo 30 Signalisation benötigt. Ansonsten könnte 
auf dem Strassenkörper durch Aufkleben der 30er Ziffern die Signalisation als abgeschlossen be-
zeichnet werden. 

 
- Es wird festgestellt, dass die Gemeindeversammlung vom 25. September 2013 eine Initiative zur 

flächendeckenden Einführung von Tempo 30 auf dem Gemeindegebiet ablehnte. 
 
Formelles 
- Gemäss § 151 Absatz 2 des Gesetzes über Politische Rechte GPR hat der Gemeinderat die Mög-

lichkeit, den Stimmberechtigten einen Gegenvorschlag zu beantragen. Von dieser Möglichkeit 
möchte der Gemeinderat keinen Gebrauch machen. 
 

- Im Weiteren stellt sich gemäss § 154 GPR die Frage, ob die vorliegende Initiative in der Form der 
allgemeinen Anregung oder als ausgearbeiteter Entwurf zu behandeln ist. Da vorstehend die fi-
nanziellen Auswirkungen einer etwaigen Annahme durch den Souverän ausgewiesen werden, 
stellt sich der Gemeinderat auf den Standpunkt, dass es sich um einen ausgearbeiteten Entwurf 
handelt. Dies insbesondere auch deshalb, weil die in Frage stehenden Strassenabschnitte mittels 
Plan aufgezeigt werden. 

 
Beurteilung 
- Es handelt sich um ein klar abgegrenztes Gebiet ohne Durchgangsverkehr. Die Vorgaben des 

Bundesrates vom 24. August 2022 werden erfüllt, womit kein verkehrstechnisches Gutachten be-
nötigt wird. 
 

- Das Strassenverkehrsgesetz (und die grundsätzliche Vorsicht) verlangt, dass die Geschwindigkei-
ten stets den Verhältnissen anzupassen ist. Also muss im Zweifelsfall und besonders in Wohn-
quartieren oder in Schulbereichen immer langsam gefahren und Bremsbereitschaft erstellt wer-
den. Dies verkürzt den allenfalls notwendigen Anhalteweg erheblich. Schon heute wird auf diesen 
Zubringerstrassen und in Würdigung der örtlichen Gegebenheiten (z. B. durch am Strassenrand 
parkierte Fahrzeuge) mit reduziertem Tempo gefahren. 
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- In den letzten Jahren hat sich das generelle Bewusstsein für reduzierte Geschwindigkeiten und 

das erhöhte Sicherheitsbedürfnis bezüglich Temporeduktionen durch die Bevorzugung des Lang-
samverkehrs ebenfalls massiv verändert. 

 
- Mögliche positive Auswirkungen auf die Lärmsituation sind durch eine Tempo-30-Zone nicht si-

chergestellt. Der Lärm könnte allenfalls abnehmen, da eine regelmässige Fahrweise im signali-
sierten Bereich im höchstmöglichem Gang die Lärmsituation möglicherweise verbessern würde. 
Dies ist – wie bereits erwähnt – eine nicht bewiesene Annahme. 
 

- Wie bereits vorstehend umschrieben lehnte die Gemeindeversammlung vom 25. September 2013 
eine Initiative zur flächendeckenden Einführung von Tempo 30 auf dem Gemeindegebiet ab. Der 
Gemeinderat Hombrechtikon fühlt sich weiterhin an diesen Gemeindeversammlungsbeschluss 
verpflichtet, wobei er diesbezüglich auch Ausnahmen gemacht hat. Bei der vorliegenden Initiative 
sieht er jedoch keinen Grund für eine Ausnahmeregelung. 

 
 
Gemeinderätlicher Abschied zu Handen der Gemeindeversammlung 
Verkehrsprobleme können bekanntlich auf verschiedene Arten gelöst werden. Das Begehren bzw. die 
Absicht, Tempo-30 im Quartier Breitlen, notabene ein Gebiet ohne direkten Durchgangsverkehr, ein-
zuführen, kann im Grundsatz nachvollzogen werden. Der Rat ist aber aus den vorstehend umschrie-
benen Überlegungen und insbesondere aufgrund des noch heute gültigen Gemeindeversammlungs-
beschlusses aus dem Jahr 2013 der Ansicht, dass die Voraussetzungen für die Einführung von 
Tempo 30 im Sinne des Initiativtextes nicht gegeben sind. Er sieht auch die Voraussetzungen für eine 
Ausnahmebewilligung als nicht gegeben an. Andernfalls wird dadurch ein Präjudiz für ähnliche Begeh-
ren geschaffen. 
 
Aus den vorstehenden Gründen ist der Gemeinderat der Ansicht, dass diese Initiative abzulehnen ist. 
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Initiant Thomas Müller, Breitlenstrasse 8, erläutert seinen Antrag im Sinne der Ausführungen in der 
Aktenauflage und mit seiner Powerpoint-Präsentation (siehe vorstehend Seiten 69 bis 73). Er bittet, 
die Initiative anzunehmen. 
 
Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, erklärt, dass der Gemeinderat nicht grundsätzlich gegen die 
Einführung von Tempo-30 ist. Er stellt jedoch fest, dass der Gemeinderat im 2013 von der Gemeinde-
versammlung einen klaren Auftrag gegen die Einführung von Tempo-30 erhalten hat. Diesem Auftrag 
fühlte sich der Gemeinderat – exklusive wenige begründete Ausnahmen – bis heute verpflichtet. Auf-
grund dieser Ausgangslage lehnt der Gemeinderat diese Initiative ab. 
 
RGPK-Präsident Alex Hauenstein stellt fest, dass die RGPK dieses Thema sehr pragmatisch ange-
schaut hat. Dies auch im Wissen, dass ein solches Thema sehr emotional aufgenommen werden 
kann. Es wurde ein persönlicher Augenschein vorgenommen und der Initiant und der dafür zuständige 
Gemeinderat sind befragt worden. Die gemeinderätliche Antragstellung möchte er nicht kommentie-
ren. Die Argumentation von Initiant Thomas Müller sei schlüssig, pragmatisch und nachvollziehbar. 
Insbesondere die erwartete, zukünftige Verdichtung und die damit zusammenhängende Erhöhung der 
Einwohnerzahl in diesem Quartier werden zu Mehrverkehr führen und sprechen für die Annahme die-
ser Initiative. Die RGPK empfiehlt, die Initiative anzunehmen. Insbesondere weist Alex Hauenstein da-
rauf hin (gemäss RGPK-Abschied), dass ein Tempo-30-Flickwerk vermieden werden soll. Daher geht 
die Empfehlung an den Gemeinderat, diese Thematik konzeptionell anzugehen. 
 
 
Diskussion 
 
Rudolf Hochuli, Obstgartenstrasse 16, ist der Auffassung, dass die gemeinderätliche Argumenta-
tion (flächendeckender Beschluss des Jahres 2013) bei dieser Initiative nicht anwendbar ist. Ansons-
ten hätte er die Initiative als ungültig erklären müssen. Dies tat er jedoch nicht. Der Redner ist der Auf-
fassung, dass insbesondere die 48 Leute aus dem Quartier «Breitlen», die diese Initiative mitunter-
stützt haben, vom Gemeinderat nicht ernst genommen worden sind. Es sei klar, dass der Gemeinde-
rat bei den eigenen Planungen an den Volkswillen aus dem Jahr 2013 gebunden ist. Der Rat könne 
nicht willkürlich irgendwo eine Tempo-30-Zone einführen. Allerdings erwartet er vom Gemeinderat, 
wenn wie hier von einer Initiative eine Tempo-30-Zone begründet verlangt wird, dass er sich materiell 
mit dieser Thematik auseinandersetzt. Dies sei nicht gemacht worden. Er bemängelt auch den Hin-
weis im gemeinderätlichen Abschied, dass bei Annahme der Initiative ein Präjudiz geschaffen wird. 
Dies stört ihn überhaupt nicht, sei es doch Ausdruck der Volksrechte in der Schweiz. Im Weiteren er-
klärt er die Präjudizwirkung im Bundesrat anhand eines Beispiels und kommt zum Schluss, dass man 
nichts zu befürchten habe. Der Gemeinderat versteckt sich mangels materieller bzw. inhaltlicher Be-
gründungen hinter einer formellen Argumentation. 
 
Dominik Brem, Blattenstrasse 15, erklärt, dass die Hombrechtiker GLP die Initiative ganz klar gut-
heisst. Das Quartier «Breitlen» sei prädestiniert für die Einführung von Tempo-30. Es erhöht den 
Schutz der Anwohner, Seniorinnen und Senioren und Kinder. Dass sich viele Personen aus dem 
Quartier für dieses Anliegen eingesetzt haben, hat den GLP-Entscheid mitbeeinflusst. Auch wichtig 
war, dass die Realisierung einfach, rasch und kostengünstig ist. Es geht nicht um Emotionen, sondern 
um Sicherheit und Lebensqualität. Die GLP bittet die Anwesenden, diese Initiative zu unterstützen. 
Auch die GLP ist enttäuscht von der mut- und konzeptlosen Haltung des Gemeinderates. Statt den 
«Steilpass» anzunehmen und sich konzeptionelle Überlegungen zu machen und einen Gegenvor-
schlag auszuarbeiten, versteckt sich der Gemeinderat hinter dem Entscheid aus dem Jahr 2013. Viele 
andere Gemeinden haben es bereits vorgemacht. Die regulatorischen Umsetzungsmöglichkeiten sind 
im letzten Jahr massiv vereinfacht worden. Und die Akzeptanz und Sinnhaftigkeit ist breit abgestützt. 
Er appelliert an den Gemeinderat, dieses Thema an die Hand zu nehmen und – so wie es die RGPK 
gefordert hat – ein Gesamtkonzept vorzulegen. 
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Tumasch Mischol, Breitlenweg 2, erklärt, dass auch die Hombrechtiker SVP vom Gemeinderat er-
wartet hat, vorher zu reagieren und der Gemeindeversammlung konzeptionell einen Antrag zu unter-
breiten. Bei einer Genehmigung der Initiative wird in Aussicht gestellt, dass die Gemeindeversamm-
lung in den nächsten 5-10 Jahre über weitere Einzelinitiativen Tempo 30 zu befinden hat. Deshalb 
wird ein Gesamtverkehrskonzept als absolut notwendig erachtet. Die Hombrechtiker SVP empfiehlt, 
die Initiative abzulehnen. Er selber stimmt dieser Initiative aus den gleichen Gründen zu, da er der 
Meinung ist, dass der Gemeinderat die angesprochenen konzeptionellen Arbeiten ohne dieses Signal 
nicht machen wird.  
 
Dominik Walder, Waffenplatzstrasse 19, ist als Anwohner dieses Quartiers gegenüber dieser Initia-
tive kritisch eingestellt. Bei Tempo-30-Zonen gibt es keine Fussgängerstreifen und es gilt der Rechts-
vortritt. Er weist auf Örtlichkeiten im Quartier hin, wo dies zu Problemen führen könnte. Auch befinden 
sich Parkplätze, die verkehrsberuhigend wirken. 
 
Das Wort wird nicht mehr verlangt. 
 
 
Abstimmung 
 
Die Initiative von Thomas Müller wird mit offensichtlichem Mehr genehmigt 
 
 
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst: 
 
1. Die Einzelinitiative von Thomas Müller, Breitlenstrasse 8, Hombrechtikon, zur Einführung von 

Tempo 30 im «Quartier Breitlen» wird angenommen. 
 

2. Protokollauszug an: 
- Thomas Müller, Breitlenstrasse 8, Hombrechtikon 
- RGPK-Mitglieder (Pixas) 
- Thomas Etter, Ressortvorstand Tiefbau+Werke (Pixas) 
- Christian Walliker, Ressortvorstand Sicherheit (Pixas) 
- Markus Sobaszkiewicz, AL Tiefbau+Werke (Pixas) 
- Hansueli Nüssli, AL Sicherheit 
- Martin Hofer, AL Finanzen+Steuern (Pixas) 
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Im Anschluss an die Abstimmung über die Initiative von Thomas Müller stellt Rainer Odermatt, Ge-
meindepräsident, fest, dass der Gemeinderat mehrmals kritisiert worden ist. Der Rat habe diese Situ-
ation provoziert: Die Ratsmitglieder wollten erreichen, dass die Gemeindeversammlung einen klaren
Entscheid fällt. Dies ist heute geschehen. Das heisst unmissverständlich, dass damit das Moratorium
«kein Tempo 30 in Hombrechtikon» aus dem Jahr 2013 nicht mehr besteht. Im Vorfeld ist vom Rat
dieses Szenario angesprochen worden. Er kann daher informieren, dass der Gemeinderat der Ge-
meindeversammlung bis spätestens Ende 2024 einen Antrag unterbreiten wird, der ein kommunales
Verkehrskonzept in Sachen Tempo-30 beinhaltet.

Er möchte wissen, ob jemand etwas gegen die Versammlungsführung einzuwenden hat und weist auf
die Rechtsmittel hin.

Rudolf Hochuli, Obstgartenstrasse 16, möchte in Anlehnung an die Diskussionen in Stäfa wissen,
wie die Gemeindeverwaltung mit dem Genderstern umgeht.

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, erklärt, dass es sich hier nicht um ein Thema der Gemeinde-
Versammlung handelt. Die Frage wird entgegengenommen und Rudolf hlochuli wird eine Antwort er-
halten.

Es meldet sich niemand (mehr) zu Wort.

Das Protokoll wird am Mittwoch, 28. Juni 2023 in der Hombrechtiker Homepage aufgeschaltet, und es
kann am gleichen Tag während 30 Tagen bei den Einwohnerdiensten eingesehen werden.

Die nächste Gemeindeversammlung findet am 13. September 2023 statt.

Fürgetreue Protokollierung:
DerlG^rrrqii/füe^cl^reiber:

Jürl Sulgeen

Hombrechtikon, 24. Juni 2023
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Die Richtigkeit des Protokolls bezeugen:

jemeindepräsident:
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